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Provita® 
Vegetal mit Horn 

 
Ton-Humus-Granulat 1- 4 mm 
 

       

  

 
• Zulässig für den kontrollierten 

biologischen Anbau nach EU-Öko-
Verordnung.  
Gelistet in der Betriebsmittelliste für den 
ökologischen Landbau in Deutschland. 
Verbandszulässig bei Ecovin nach aktueller 
Bodenanalyse oder schriftlichen 
Beraterempfehlung (Stand März 2023). 
 

• Gut streufähiger Universaldünger mit 
schneller Anfangswirkung und 
natürlichem Langzeiteffekt 
 

• Verbessert Bodenstruktur und 
Bodenfruchtbarkeit. 
 

• Förderung des Bodenlebens durch die 
enthaltenen Mikro- und Makronährstoffe und  
besonders deren Zusammenwirken wird  
das Bodenleben nachhaltig gefördert. 
Verbessert Bodenstruktur und 
Bodenfruchtbarkeit. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung: 
Vor und nach der Aussaat auf das Beet streuen, 
bei mehrjährigen Pflanzen um die Pflanzen 
streuen. Oberflächig einarbeiten. Nach der 
Ausbringung leicht in die obere Bodenschicht 
einarbeiten. Niederschläge nach der 
Ausbringung beschleunigen die Wirkung. 

 
Dosierung:  
Bei einem Bedarf von 100 kg Stickstoff pro 
Hektar benötigen Sie gut 1.250 kg Vegetal mit 
Horn.  
 
Bitte beachten Sie bei der Düngung die 
Ergebnisse Ihrer Bodenuntersuchung und die 
speziellen Anbaubedingungen. Besonders 
Gemüse hat abhängig von der Art und den 
Bodenbedingungen sehr unterschiedliche 
Nährstoffansprüche. 
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Produktdaten  
in Anlehnung an die düngemittelrechtliche Deklaration: 
 
Organischer NP-Dünger 8+2+7 
unter Verwendung von tierischen 
Nebenbestandteilen, Kaliumsulfat aus der 
Vinasseverarbeitung, Rohphosphat, Kieserit, 
Tonmehl 
 
8 % Gesamtstickstoff (N) (organisch gebunden)                  
2 % Gesamtphosphat (P2O5)            
7 % Gesamtkaliumoxid (K2O)           
 
Nettomasse: 25 kg Sack oder Big Bag à 1.000 kg 
 
Ausgangsstoffe:                                                      
57 % tierische Nebenbestandteile (der Kat. 3 nach 
VO 1069/2009 = d.h. Horn), Kaliumsulfat aus der 
Vinasseverarbeitung, Rohphosphat, Kieserit, 
Tonmehl, enthält Vinasse zur Staubbindung. 
Chloridarm 
 
Nebenbestandteile: 
5,9 % Schwefel (S) (wasserlöslich) 
3 % Magnesiumoxid (MgO) 
1,7 % wasserlösliches Magnesiumoxid 
1,6 % Natrium (Na) 
57 % organische Substanz  
 
Lagerungshinweise:                                                    
Trocken, Kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung 
geschützt lagern. Für Kinder und Tiere unerreichbar 
aufbewahren. Anbruchpackung dicht verschließen. 
Bei nicht sachgemäßer, z. B. warmer oder feuchter 
Lagerung, kann es zu Veränderungen, insbesondere 
des Stickstoffgehaltes, kommen.  Bei sachgemäßer 
Lagerung mehrere Jahre ohne Qualitätseinbuße 
haltbar. Dünger nicht ins Abwasser oder Gewässer 
gelangen lassen. Keine Mischung mit Futtermitteln. 
 
Anwendungshinweise: 
Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden. 
Dosierempfehlungen siehe oben. Empfehlungen der 
amtlichen Beratung gehen vor. 
Anwendungsvorgaben:  
Bei Lagerung, Transport und Ausbringung sind  
 

 
 
 
 
Vorkehrungen zu treffen, um die Aufnahme durch 
Nutztiere zu vermeiden.  
Bei der Anwendung auf landwirtschaftlich genutzten 
Ackerflächen sofort einarbeiten.  
 
Auf sonstigen Grünflächen einschließlich Zierrasen, 
Sportrasen etc. nach der Aufbringung wässern.  
 
Nicht für den menschlichen Verzehr und  
nicht zur Verfütterung. Organisches Düngemittel - 
Keine Beweidung durch Nutztiere und keine Ver-
wendung der Pflanzen als Grünfutter für die Dauer 
von mindestens 21 Tagen nach der Ausbringung. 
Nicht auf essbare Teile der Pflanze anzuwenden. 
 
Wirkungsgeschwindigkeit: 
Je nach Boden- und Witterungseinflüssen erfolgt eine 
merkliche Nährstofffreigabe ab ca. 1 Woche nach 
Düngung. Die merkliche Düngewirkung hält ca. 8 
Wochen an.  
Im Jahr der Ausbringung werden ca. 80 % des 
Stickstoffs verfügbar. Phosphat und Kalium können 
zu 100 % angerechnet werden. 
 
 
                                                           Art.-Nr.: 10.465 
 


